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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit Artikel 1 des Gesetzes soll die nach Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Lan-
des Baden-Württemberg zur Umsetzung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge in Landesrecht erforderliche Zustimmung des 
Landtags erfolgen. 

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Mit dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
erfolgen Regelungen zur Stärkung der Barrierefreiheit in den Medien, mit denen 
unter anderem auch Vorgaben aus der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1) und die Richtlinie 
(EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 
über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. 
L 151 vom 7.6.2019, S. 70) umgesetzt werden sollen. Diese Regelungen sind mit 
redaktionellen Anpassungen des Medienstaatsvertrags und des Jugendmedien-
schutzstaatsvertrags verbunden.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Mit wesentlichen Mehrkosten für die öffentliche Hand ist nicht zu rechnen.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

Die Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands ist nach Nummer 4.3.2 
Spiegelstrich 5 der VwV Regelungen entbehrlich.

F.  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Im Zielbereich IV. Wohl und Zufriedenheit werden mit der Aufnahme von Vor-
gaben zum Ausbau der Barrierefreiheit in Umsetzung europarechtlicher Vorgaben 
positive Wirkungen erzielt. 

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 18. Juni 2019
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

ich beehre mich, Ihnen in der Anlage den von der Landesregierung verabschie-
deten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes nebst Vorblatt 
und Begründung mit der Bitte zu übersenden, die Beschlußfassung des Landtags 
herbeizuführen.

Ergänzend darf ich bemerken, daß die Landesregierung von einem Anhörungsver-
fahren abgesehen hat, nachdem ein solches Verfahren im vorliegenden Fall weder 
nach der Landesverfassung noch einer gesetzlichen Bestimmung vorgeschrieben 
oder geboten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident

Staatsministerium Stuttgart, 22. Februar 2022
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zu dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. 
Die federführende Zuständigkeit liegt beim Staatsministerium, beteiligt ist das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und das Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration. 

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag 
zur Änderung medienrechtlicher 

Staatsverträge

§ 1

Dem zwischen dem 14. und 27. Dezember 2021 unter-
zeichneten Zweiten Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge zwischen dem Land Baden-
Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, 
dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, 
der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Nie-
dersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, 
dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Hol-
stein und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Zweite Staatsvertrag zur Ände-
rung medienrechtlicher Staatsverträge nach seinem Arti-
kel 3 Absatz 2 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt be-
kannt zu geben. Für den Fall, dass der Staatsvertrag nach 
seinem Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 gegenstandslos wird, ist 
dies im Gesetzblatt bekannt zu geben. 
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Begründung

Zu § 1:

Zur Umsetzung in Landesrecht bedarf der von den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder unterzeichnete Zweite Staatsvertrag zur Änderung me-
dienrechtlicher Staatsverträge gemäß Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg der Zustimmung des Landtags. Mit dem Zweiten Staats-
vertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge erfolgen Regelungen zur 
Stärkung der Barrierefreiheit in den Medien, mit denen unter anderem auch Vor-
gaben aus der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste und die 
Richtlinie 2019/882/EU über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen umgesetzt werden sollen. Diese Regelungen sind mit redaktio-
nellen Anpassungen des Medienstaatsvertrags und des Jugendmedienschutzstaats-
vertrags verbunden.

Zu § 2:

Zu Absatz 1:

Das Zustimmungsgesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

Zu Absatz 2:

Die Regelungen des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge treten nach seinem Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 am Tag nach der 
Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft. Dies gilt nicht, wenn bis 
zum 31. Dezember 2022 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vor-
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt sind; in diesem Fall wird 
der Zweite Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge gegen-
standslos. Da nach außen nicht erkennbar wird, ob die Ratifikationsverfahren in 
den Ländern rechtzeitig abgeschlossen werden konnten, sieht Absatz 2 eine ge-
sonderte Bekanntmachung über das Inkrafttreten oder die Gegenstandslosigkeit 
des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge vor. 
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 Zweiter Staatsvertrag zur Änderung 
 medienrechtlicher Staatsverträge

 (Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag)

 Das Land Baden-Württemberg,
 der Freistaat Bayern,
 das Land Berlin,
 das Land Brandenburg,
 die Freie Hansestadt Bremen,
 die Freie und Hansestadt Hamburg,
 das Land Hessen,
 das Land Mecklenburg-Vorpommern,
 das Land Niedersachsen,
 das Land Nordrhein-Westfalen,
 das Land Rheinland-Pfalz,
 das Saarland,
 der Freistaat Sachsen, 
 das Land Sachsen-Anhalt,
 das Land Schleswig-Holstein und 
 der Freistaat Thüringen

  schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforde-
rungen für Produkte und Dienstleistungen, nachstehen-
den Staatsvertrag: 

 Artikel 1

 Änderung des Medienstaatsvertrages

  Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020 
wird wie folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst:

  „§ 21 (aufgehoben)“.

 b)  Nach der Angabe zu § 99 werden folgende Anga-
ben eingefügt:

  „5. Unterabschnitt

   Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
  Mediendiensten ermöglichen

  § 99a  Barrierefreiheitsanforderungen, grundle-
gende Veränderungen und unverhältnis-
mäßige Belastungen

  § 99b  Konformitätsvermutung, Mitteilungs-
pflichten

  § 99c Informationspflichten

  § 99d Verbraucherschutz

  § 99e  Satzungen und Richtlinien, Berichts-
pflichten“.
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 c)  Die Angabe zum VI. Abschnitt wird wie folgt ge-
fasst:

  „VI. Abschnitt

  Übertragungskapazitäten, Freie Verbreitung“.

 d) Die Angabe zu § 103 wird wie folgt gefasst:

  „§ 103 Freie Verbreitung“.

 e)  Nach der Angabe zu § 111 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 111a Berichtspflichten“.

 f)  Nach der Angabe zu § 121 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 121a  Übergangsbestimmung für Dienste, die 
den Zugang zu audiovisuellen Medien-
diensten ermöglichen“.

 2. § 1 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Buchstabe b wird das Wort „sendungsbezo-
gener“ durch das Wort „programmbezogener“ 
ersetzt.

  bb)  In Buchstabe c wird das Wort „sendungsbe-
zogenen“ durch das Wort „programmbezoge-
nen“ ersetzt.

 b)  In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter „gilt die-
ser Staatsvertrag“ durch das Wort „gelten“ er-
setzt und nach dem Wort „Benutzeroberflächen“ 
die Wörter „die besonderen Bestimmungen des 
2. und 3. Unterabschnitts des V. Abschnitts“ ein-
gefügt.

 c) Absatz 9 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Sie übermitteln die Liste an die nach § 111a zu-
ständigen Behörden.“

 3. § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Angabe „§ 3 Nr. 24“ 
durch die Angabe „§ 3 Nr. 61“ ersetzt, die Wörter 
„über Telekommunikationsnetze“ gestrichen und 
die Angabe „§ 3 Nr. 25“ durch die Angabe „§ 3 
Nr. 63“ ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 15 in dem Satzteil vor Buchsta-
be a werden die Wörter „die textlich, bildlich 
oder akustisch vermittelte“ durch die Wörter 
„ein Telemedium, das eine textliche, bildliche 
oder akustische“ ersetzt und nach dem Wort 
„Medienplattformen“ das Wort „vermittelt“ 
eingefügt.
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  bb)  In Nummer 29 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

  cc)  Folgende Nummern 30 und 31 werden ange-
fügt:

   „30.  ein barrierefreies Angebot ein Angebot, 
das für Menschen mit Behinderungen in 
der allgemein üblichen Weise, bei Nut-
zung behinderungsbedingt notwendiger 
Hilfsmittel, nach dem jeweiligen Stand 
der Technik ohne besondere Erschwernis 
und möglichst ohne fremde Hilfe auf-
findbar, zugänglich und nutzbar ist,

    31.  ein Dienst, der den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglicht, 
ein Telemedium, das genutzt wird, um 
Fernsehprogramme und fernsehähnliche 
Telemedien sowie alle bereitgestellten 
Funktionen, die auf die Umsetzung von 
Maßnahmen zurückgehen, die getroffen 
werden, um diese Angebote nach den 
§§ 7 und 76 zugänglich zu machen, zu 
ermitteln, auszuwählen, Informationen 
darüber zu erhalten und diese Angebote 
anzusehen; einschließlich elektronischer 
Programmführer.“

 4.  In § 3 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wör-
ter „und dürfen dem Abbau von Diskriminierungen 
gegenüber Menschen mit Behinderungen nicht ent-
gegenstehen.“ ersetzt.

 5.  In § 4 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „EG-Verbraucher-
schutzdurchsetzungsgesetzes“ durch das Wort „EU-
Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes“ ersetzt und 
werden die Wörter „des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovi-
sueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1),“ 
gestrichen.

 6. § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „ , wobei den Belangen von Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen Rechnung zu 
tragen ist.“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ 
die Wörter „gemäß Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie 
2010/13/EU“ und nach dem Wort „getroffenen“ 
die Wörter „und zukünftigen“ eingefügt sowie der 
Punkt am Ende durch die Wörter „, die Verbind-
lichkeit der geplanten Maßnahmen und die dabei 
erzielten Fortschritte (Aktionspläne).“ ersetzt.
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 c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Verlautbarungen, die entsprechend den lan-
desrechtlichen Bestimmungen über das Verlautba-
rungsrecht verbreitet werden, sind den Umständen 
der Verlautbarung entsprechend barrierefrei zu ge-
stalten. Landesrechtliche Regelungen bleiben un-
berührt.“

 7. § 15 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio sind verpflichtet, den nach  
§ 111a zuständigen Behörden die zur Berichter-
stattung nach Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 
2010/13/EU erforderlichen Informationen und 
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stel-
len. Gleiches gilt für nach den Absätzen 1 bis 3 
verpflichtete private Fernsehveranstalter, die auf 
Verlangen die Informationen und Unterlagen der 
zuständigen Landesmedienanstalt zur Verfügung 
zu stellen haben. Diese leitet die Informationen 
und Unterlagen an die nach § 111a zuständigen 
Behörden weiter.“

 b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 8. § 16 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Rundfunkan-
stalten des Landesrechts“ durch die Wör-
ter „in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „Landesmedien-
anstalt des Landes zur Verfügung zu stellen 
haben, in dem die Zulassung erteilt wurde 
oder in dem der Fernsehveranstalter im Sinne 
des § 54 seinen Sitz, Wohnsitz oder in Erman-
gelung dessen seinen ständigen Aufenthalt 
hat.“ durch die Wörter „zuständigen Landes-
medienanstalt zur Verfügung zu stellen ha-
ben.“ ersetzt.

 b) Absatz 3 wird aufgehoben.

 9. § 21 wird aufgehoben.

10.  In § 29 Abs. 4 werden die Wörter „in den amtlichen 
Verkündungsblättern der Länder jährlich zum 1. Ja-
nuar“ durch die Wörter „in geeigneter Weise“ ersetzt.

11. Dem § 30 wird folgender Absatz 8 angefügt:

  „(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder das 
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Deutschlandradio Dienste anbieten, die den Zugang 
zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, fin-
den von den Bestimmungen des 5. Unterabschnitts des 
V. Abschnitts nur § 99a Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 
und Abs. 3 Satz 1 sowie § 99c Abs. 1 Anwendung.“

12.  In § 52 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „bleibt“ durch 
die Wörter „sowie entsprechende Bestimmungen 
des Landesrechts für nicht bundesweit ausgerichtete 
Rundfunkprogramme bleiben“ ersetzt.

13. Dem § 77 wird folgender Satz angefügt:

  „Zur Vorbereitung der Berichterstattung nach Artikel 13 
Abs. 4 der Richtlinie 2010/13/EU gilt § 15 Abs. 4 
entsprechend.“

14.  Nach § 99 wird folgender 5. Unterabschnitt einge-
fügt:

 „5. Unterabschnitt

  Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
 Mediendiensten ermöglichen

 § 99a

 Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende 
 Veränderungen und unverhältnismäßige Belastungen

  (1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglichen, gewährleis-
ten den barrierefreien Zugang, gestalten die Auswahl 
der Angebote barrierefrei aus und unterstützen die 
barrierefreie Nutzung, sofern es sie nicht nach Maß-
gabe des Anhanges VI der Richtlinie (EU) 2019/882 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderun-
gen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 
vom 7.6.2019, S. 70) unverhältnismäßig belastet oder 
es keine wesentliche Änderung des Dienstes, der den 
Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, 
erfordert, die zu einer grundlegenden Veränderung sei-
ner Wesensmerkmale führt. Die Gewährleistung der 
Barrierefreiheit gemäß Satz 1 umfasst die Anforderun-
gen gemäß Anhang I Abschnitt III sowie Abschnitt IV 
Buchst. b der Richtlinie (EU) 2019/882. Das Beru-
fen auf eine unverhältnismäßige Belastung ist aus-
geschlossen, wenn Anbieter nichteigene öffentliche 
oder private Mittel zur Verbesserung der Barriere-
freiheit erhalten.

  (2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglichen, nehmen eine 
Beurteilung vor, ob die Einhaltung der Barrierefrei-
heitsanforderungen nach Absatz 1 eine grundlegende 
Veränderung mit sich bringen oder zu einer unver-
hältnismäßigen Belastung führen würde.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1984

11

  (3) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu au-
diovisuellen Mediendiensten ermöglichen, dokumen-
tieren die Beurteilung nach Absatz 2 und bewahren 
alle einschlägigen Ergebnisse für einen Zeitraum von 
fünf Jahren nach der letzten Erbringung des jewei-
ligen Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglicht, auf. Sie übermitteln der 
zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlangen eine 
Kopie der Beurteilung nach Absatz 2.

  (4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglichen, die sich auf 
eine unverhältnismäßige Belastung berufen, nehmen 
die Beurteilung nach Absatz 2 erneut vor, wenn der 
Dienst verändert wird oder sie von der zuständigen 
Landesmedienanstalt dazu aufgefordert werden, min-
destens aber alle fünf Jahre.

  (5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf Kleinstunter-
nehmen gemäß Artikel 3 Nr. 23 der Richtlinie (EU) 
2019/882 keine Anwendung.

 § 99b

 Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten

  (1) Bei Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen, wird vermutet, dass sie 
den Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 
sowie den von den Landesmedienanstalten nach  
§ 99e Abs. 1 erlassenen Satzungen und Richtlinien 
entsprechen, wenn sie 

 1.  harmonisierten Normen oder Teilen davon ent-
sprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht worden sind, oder

 2.  den technischen Spezifikationen im Sinne von Ar-
tikel 15 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/882 oder 
Teilen davon entsprechen.

  (2) Bei Nichtkonformität ergreifen die Anbieter die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Kon-
formität der Dienste, die den Zugang zu audiovisuel-
len Mediendiensten ermöglichen, mit den geltenden 
Barrierefreiheitsanforderungen herzustellen. Wenn 
diese den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 
nicht genügen, unterrichten die Anbieter unverzüg-
lich die zuständige Landesmedienanstalt und die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, in denen der Dienst erbracht wird, 
darüber. Dabei machen sie ausführliche Angaben, 
insbesondere über die Nichtkonformität und die er-
griffenen Korrekturmaßnahmen.

  (3) Berufen sich Anbieter von Diensten, die den Zu-
gang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, 
auf eine unverhältnismäßige Belastung oder eine 
grundlegende Veränderung im Sinne des § 99a Abs. 1 
Satz 1, übermitteln sie Informationen hierzu an die 
für die Überprüfung der Konformität der Dienstleis-
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tung zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 
dem der betreffende Dienst erbracht wird.

  (4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audio-
visuellen Medien ermöglichen, erteilen der zustän-
digen Landesmedienanstalt auf deren Verlangen alle 
Auskünfte, die erforderlich sind, um die Konformität 
dieser Dienste mit den Barrierefreiheitsanforderun-
gen nachzuweisen. 

 § 99c

 Informationspflichten

  (1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu au-
diovisuellen Mediendiensten ermöglichen, haben in 
barrierefreier Form für die Allgemeinheit in ihren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auf andere 
deutlich wahrnehmbare Weise anzugeben, wie sie die 
Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 er-
füllen. 

  (2) Die Angaben enthalten eine allgemeine Beschrei-
bung dieser Dienste, eine Beschreibung und Erläu-
terung, die zur Nutzung dieser Dienste erforderlich 
sind, sowie die Angabe der zuständigen Landesme-
dienanstalt. Die Anbieter bewahren die Informatio-
nen so lange auf, wie sie diese Dienste anbieten.

 § 99d

 Verbraucherschutz

  (1) Ein Verbraucher, der einen Dienst, der den Zu-
gang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, 
wegen einer Verletzung der Anforderungen aus den 
§§ 99a und 99c nicht oder nur eingeschränkt nutzen 
kann, kann bei der zuständigen Landesmedienanstalt 
beantragen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhal-
tung der §§ 99a und 99c sicherzustellen. Die Landes-
medienanstalt entscheidet durch Bescheid. 

  (2) Der Verbraucher hat das Recht, gegen einen sol-
chen Bescheid oder ein Unterlassen Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung einzulegen. 

  (3) Der Verbraucher kann einen nach § 15 Abs. 3 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes anerkannten Ver-
band oder eine qualifizierte Einrichtung im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Unterlassungsklagenge-
setzes beauftragen, in seinem Namen oder an seiner 
Stelle die Landesmedienanstalten anzurufen oder 
einen Rechtsbehelf einzulegen.

 § 99e

 Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten

  (1) Die Landesmedienanstalten können übereinstim-
mende Satzungen oder Richtlinien zur Durchführung 
oder Umsetzung delegierter Rechtsakte der Euro-
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päischen Kommission, die auf Grund der Richtlinie 
(EU) 2019/882 ergehen, erlassen.

  (2) Zur Berichterstattung nach Artikel 33 Abs. 2 und 3 
der Richtlinie (EU) 2019/882 übermitteln die Lan-
desmedienanstalten den nach § 111a zuständigen Be-
hörden rechtzeitig alle notwendigen Informationen 
und Unterlagen.“

15.  Die Überschrift des VI. Abschnitts wird wie folgt ge-
fasst:

 „VI. Abschnitt

 Übertragungskapazitäten, Freie Verbreitung“.

16. § 103 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 103

  Freie Verbreitung“.

 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Weiterverbrei-
tung von bundesweit empfangbaren Angebo-
ten“ durch die Wörter „Verbreitung bundesweit 
empfangbarer Fernsehprogramme“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird jeweils das Wort „Weiterver-
breitung“ durch das Wort „Verbreitung“ und 
jeweils das Wort „Angebote“ durch das Wort 
„Fernsehprogramme“ ersetzt.

 c)  In Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern „An-
forderungen des § 3“ die Wörter „ , des § 53 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, Abs. 2 und 3“ eingefügt.

17. § 104 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

   „Im Anwendungsbereich der §§ 99a bis 99e neh-
men die Landesmedienanstalten die Aufgaben der 
zuständigen Behörde nach Artikel 23 Abs. 2 der 
Richtlinie (EU) 2019/882 wahr und informieren 
hierüber die Öffentlichkeit in geeigneter und bar-
rierefreier Form.“

 b)  Im neuen Satz 4 werden die Wörter „Satz 1 und 2“ 
durch die Wörter „Die Sätze 1 bis 3“ ersetzt und 
nach dem Wort „Angebote“ die Wörter „sowie 
Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglichen,“ eingefügt.
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18. § 105 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 8 wird das Komma am Ende 
durch die Wörter „mit Ausnahme von Medi-
enplattformen nach § 81 Abs. 6,“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 9 werden nach dem Wort „Me-
dienplattformen“ die Wörter „, mit Ausnahme 
von Medienplattformen nach § 81 Abs. 6,“ 
eingefügt.

  cc)  Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 11a 
eingefügt:

   „11a.  Aufsicht über bundesweit angebotene 
Dienste, die den Zugang zu audiovisu-
ellen Mediendiensten ermöglichen, über 
die Einhaltung der Anforderungen nach 
den §§ 99a bis 99d.“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Plattformen“ 
durch das Wort „Medienplattformen“ und der 
Punkt am Ende durch die Wörter „, mit Ausnahme 
von Medienplattformen nach § 81 Abs. 6.“ ersetzt.

19. Dem § 109 wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „(6) Die Landesmedienanstalten entwickeln, führen 
ein und aktualisieren regelmäßig geeignete Verfah-
ren, 

 1.  um die Übereinstimmung der Dienste, die den 
Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten er-
möglichen, mit den Anforderungen der §§ 99a bis 
99d sowie den hierzu erlassenen Satzungen oder 
Richtlinien der Landesmedienanstalten zu kont-
rollieren, 

 2.  um Beschwerden oder Berichten über diese 
Dienste nachzugehen, wonach diese den Anforde-
rungen der §§ 99a bis 99d sowie den hierzu er-
lassenen Satzungen oder Richtlinien der Landes-
medienanstalten nicht entsprechen,

 3.  um zu kontrollieren, dass die notwendigen Kor-
rekturmaßnahmen von dem Anbieter durchgeführt 
worden sind.“

20.  In § 111 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wör-
ter „Regulierungsbehörde für Telekommunikation“ 
durch das Wort „Bundesnetzagentur“ ersetzt.

21. Nach § 111 wird folgender § 111a eingefügt:

 „§ 111a

 Berichtspflichten

  Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder bestimmen durch Beschluss eine oder mehrere 
Behörden zur Koordinierung rechtsverbindlicher Be-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1984

15

richtspflichten gegenüber Stellen der Europäischen 
Union, zwischenstaatlichen Einrichtungen oder inter-
nationalen Organisationen im Anwendungsbereich 
dieses Staatsvertrages. Die Behörden im Sinne des 
Satzes 1 arbeiten zur Erfüllung der Berichtspflichten 
mit den jeweils zuständigen Stellen des Bundes zu-
sammen und übermitteln diesen alle zur Erfüllung 
der Berichtspflichten erforderlichen Informationen 
und Unterlagen. Solange keine Behörden nach Satz 1 
bestimmt sind, sind die nach § 16 Abs. 2 bestimmten 
Behörden zuständig.“

22. § 115 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz 1 Nr. 2 wird folgende Nummer 2a ein-
gefügt:

  „2a.  entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 seiner Berichts-
pflicht nicht nachkommt,“

 b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Nummer 23 wird folgende Nummer 23a 
eingefügt:

   „23a.  entgegen § 76 in Verbindung mit § 7 
Abs. 2 Satz 1 seiner Berichtspflicht nicht 
nachkommt,“

  bb)  Nach Nummer 47 werden folgende Nummern 
47a bis 47d eingefügt:

   „47a.  entgegen § 99a Abs. 1 nicht den barrie-
refreien Zugang gewährleistet, die Aus-
wahl der Angebote nicht barrierefrei 
ausgestaltet oder die barrierefreie Nut-
zung nicht unterstützt, soweit keine un-
verhältnismäßige Belastung oder eine 
grundlegende Veränderung vorliegt,

    47b.  entgegen § 99a Abs. 2 keine Beurtei-
lung vornimmt, ob die Einhaltung der 
Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a 
Abs. 1 eine grundlegende Veränderung 
mit sich bringen oder zu einer unverhält-
nismäßigen Belastung führen würde,

    47c.  entgegen § 99a Abs. 3 Satz 1 die Be-
urteilung nach § 99a Abs. 2 nicht doku-
mentiert oder die einschlägigen Ergeb-
nisse nicht für einen Zeitraum von fünf 
Jahren nach der letzten Erbringung des 
jeweiligen Dienstes, der den Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten ermög-
licht, aufbewahrt,

    47d.  entgegen § 99c Abs. 1 nicht in barrie-
refreier Form für die Allgemeinheit in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen oder auf andere deutlich wahr-
nehmbare Weise angibt, wie die Bar-
rierefreiheitsanforderungen nach § 99a 
Abs. 1 erfüllt werden,“.
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23. Nach § 121 wird folgender § 121a eingefügt:

 „§ 121a

  Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang 
 zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen

  (1) Die §§ 99a bis 99d gelten für Dienste, die den 
Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermög-
lichen, wenn diese Dienste für den Verbraucher nach 
dem 27. Juni 2025 angeboten oder erbracht werden.

  (2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu au-
diovisuellen Mediendiensten ermöglichen, können 
bis zum 27. Juni 2030 diese Dienste weiterhin unter 
Einsatz von Produkten erbringen, die bereits vor dem 
28. Juni 2025 zur Erbringung dieser oder ähnlicher 
Dienste rechtmäßig eingesetzt wurden. Vor dem  
28. Juni 2025 geschlossene Verträge über solche 
Dienste dürfen bis zu ihrem Ablauf, allerdings nicht 
länger als fünf Jahre ab diesem Datum, unverändert 
fortbestehen.“

24.  In Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 des Medien-
staatsvertrages) Nr. 8 und in Anlage (zu § 33 Abs. 5 
Satz 1 des Medienstaatsvertrages) Nr. 8 wird jeweils 
die Angabe „§ 3 Nr. 24“ durch die Angabe „§ 3 Nr. 61“ 
ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis  
27. September 2002, zuletzt geändert durch den Staats-
vertrag zur Modernisierung der Medienordnung in 
Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird wie folgt 
geändert:

1. Dem § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU 
gilt dieser Staatsvertrag für Anbieter von Video-Sha-
ring-Diensten, wenn sie nach den Vorschriften des Te-
lemediengesetzes in Deutschland niedergelassen sind; 
im Übrigen gelten die Sätze 1 bis 3.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 11 wird wie folgt gefasst:

  „11.  in die Liste jugendgefährdender Medien nach 
§ 18 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes auf-
genommen sind und eine Feststellung nach  
§ 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder 
eine bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 
des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder sie mit 
einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für 
das eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Ju-
gendschutzgesetzes oder eine bejahende Ein-
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schätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutz-
gesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind.“

 b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

  „2.  in die Liste jugendgefährdender Medien nach  
§ 18 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind, ohne dass eine Feststellung nach 
§ 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des 
Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder sie mit 
einem in diese Liste aufgenommenen Werk, 
für das keine Feststellung nach § 18 Abs. 5 
des Jugendschutzgesetzes oder bejahende Ein-
schätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutz-
gesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind, oder“.

3. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a) Nummer 1 Buchst. l wird wie folgt gefasst:

  „l.  nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in die Liste ju-
gendgefährdender Medien nach § 18 Abs. 1 
des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind 
und eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Ju-
gendschutzgesetzes oder eine bejahende Ein-
schätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutz-
gesetzes erfolgt ist oder die mit einem in diese 
Liste aufgenommenen Werk, für das eine Fest-
stellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzge-
setzes oder eine bejahende Einschätzung nach  
§ 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt 
ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind,“.

 b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „3.  entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 
Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
in die Liste jugendgefährdender Medien nach  
§ 18 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind, ohne dass eine Feststellung nach 
§ 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des 
Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder die mit 
einem in diese Liste aufgenommenen Werk, 
für das keine Feststellung nach § 18 Abs. 5 
des Jugendschutzgesetzes oder bejahende Ein-
schätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutz-
gesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind,“.

 c)  In Nummer 5 werden die Wörter „und Abs. 6“ und 
„oder Teleshopping“ gestrichen.

 d)  In Nummer 6 werden die Wörter „Satz 2 und Abs. 6“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

 e)  In Nummer 7 werden die Wörter „Satz 3 und Abs. 6“ 
durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
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Artikel 3

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geän-
derten Staatsverträge sind die dort jeweils vorgesehenen 
Kündigungsvorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am Tag nach der Hinterle-
gung der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft. Sind bis 
zum 31. Dezember 2022 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder teilt den 
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Me-
dienstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages in den Fassungen, die sich aus den Artikeln 1 
und 2 ergeben, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Stuttgart, den 20.12.2021

Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:

München, den 21.12.2021

M. Söder

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 22.12.21

Franziska Giffey

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam, den 22.12.2021

Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen, den 15.12.21

Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg, den 15.12.21

Peter Tschentscher 
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Für das Land Hessen: 

Wiesbaden, den 27.12.21

V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den 21.12.2021

M. Schwesig

Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den 14. Dezember 2021

Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den 17.12.21

Hendrik Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den 15.12.2021

Malu Dreyer

Für das Saarland: 

Saarbrücken, den 21/12/21

T. Hans

Für den Freistaat Sachsen: 

Dresden, den 22.12.2021

Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den 21.12.21

Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Kiel, den 17.12.21

Daniel Günther

Für den Freistaat Thüringen: 

Erfurt, den 14.12.2021

Bodo Ramelow
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Begründung

zum Zweiten Staatsvertrag zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag)

A. Allgemeines

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 14. bis 
27. Dezember 2021 den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge (Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag) unterzeichnet.
Die Zählung der Medienänderungsstaatsverträge wird mit dem Zweiten Medien-
änderungsstaatsvertrag beibehalten, auch wenn der Erste Medienänderungsstaats-
vertrag nicht in Kraft getreten ist. Der Erste Medienänderungsstaatsvertrag ist bis 
zur Ratifikationsfrist am 31. Dezember 2020 nicht von allen Landesparlamenten 
ratifiziert worden. Damit ist er nach seinem Artikel 2 Satz 2 gegenstandslos ge-
worden.
Die Änderungen durch den Zweiten Medienänderungsstaatsvertrag betreffen den 
Medienstaatsvertrag sowie den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. 
Durch Artikel 1 werden im Medienstaatsvertrag die Vorgaben für barrierefreie 
Medienangebote konkretisiert und Pflichten für die Anbieter ausgeweitet. Dane-
ben werden mit dem Staatsvertrag Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/882 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefrei-
heitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (nachfolgend: Richtlinie 
(EU) 2019/882) umgesetzt.
Durch Artikel 1 und 2 erfolgen zudem an verschiedenen Stellen im Medienstaats-
vertrag und im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag redaktionelle Anpassungen und 
Klarstellungen. Diese adressieren zum einen notwendige Folgeänderungen, die 
aufgrund anderer Gesetzesvorhaben, insbesondere im Bundesrecht notwendig ge-
worden sind. Zum anderen werden an verschiedenen Stellen Klarstellungen vor-
genommen, die auf Auslegungsfragen insbesondere der Landesmedienanstalten 
als zuständiger Medienaufsicht und der Europäischen Kommission zurückgehen.
Artikel 3 des Entwurfs regelt schließlich Kündigung, Inkrafttreten und Neube-
kanntmachung.

B. Zu den einzelnen Artikeln

I.
Begründung zu Artikel 1

Änderung des Medienstaatsvertrages

A. Allgemeines

Die Änderungen des Medienstaatsvertrages in Artikel 1, die im Wesentlichen die 
Barrierefreiheit in den Medien zum Gegenstand haben, bilden den Schwerpunkt 
des Zweiten Medienänderungsstaatsvertrages. Im Zuge der Beratungen wurden 
die betroffenen Verbände und Institutionen mehrfach angehört und die Regelungs-
texte auf Basis der eingegangenen Rückmeldungen weiterentwickelt.
Bei Abschluss des Staatsvertrages zur Modernisierung der Medienordnung in 
Deutschland haben sich die Länder in einer Protokollerklärung dazu bekannt, 
über die Regelungen des Medienstaatsvertrages hinausgehende Maßnahmen zur 
Stärkung der Barrierefreiheit in den Medien unter Einbeziehung der Verbände, 
der Beauftragten der Landesregierungen und des Bundes sowie der Anbieter 
zu erarbeiten. Artikel 21 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) 
verpflichtet die Konventionsstaaten, „geeignete Maßnahmen zu treffen, damit 
Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf Meinungsäußerung und Meinungs-
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freiheit gleichberechtigt mit anderen durch die von ihnen gewählten Formen der 
Kommunikation ausüben können“. Ziel der Länder ist daher, durch den Ausbau 
barrierefreier Medienangebote allen Menschen die Teilhabe am medialen Diskurs 
und an der Gesellschaft insgesamt zu ermöglichen. Dem dient der Zweite Me-
dienänderungsstaatsvertrag.
Neben Konkretisierungen und Fortschreibungen der Pflichten für die Anbieter 
im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisu-
eller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 
vom 15.4.2010, S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 69) geändert worden ist (im Folgenden: AVMD-Richtlinie), erfolgt 
mit Artikel 1 des Zweiten Medienänderungsstaatsvertrages auch die Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2019/882 für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglichen. Die Vorgaben für diese besonderen Telemedien werden 
im Medienstaatsvertrag in einem neuen 5. Unterabschnitt des V. Abschnittes ge-
regelt. Der überwiegende Teil der Richtlinie (EU) 2019/882 wurde vom Bundes-
gesetzgeber im Rahmen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes vom 22. Juli 2021 
(BGBl. I 2970) umgesetzt. 
Im Weiteren erfolgen notwendige Folgeänderungen, die aufgrund anderer Ge-
setzesvorhaben, insbesondere im Bundesrecht notwendig geworden sind, sowie 
Klarstellungen mit Blick auf einzelne, insbesondere bei der praktischen Anwen-
dung des Medienstaatsvertrages hervorgetretene Auslegungsfragen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig wer-
denden Anpassungen des Inhaltsverzeichnisses.

Zu Nummer 2

In § 1 Abs. 3 wird eine begriffliche Unstimmigkeit in der deutschen Fassung des 
Artikels 2 Abs. 3 der AVMD-Richtlinie korrigiert. Die dort im Wortlaut enthal-
tene Unterscheidung zwischen sendungs- und programmbezogenen Tätigkeiten 
findet in den anderen Sprachfassungen keine Entsprechung. Eine Änderung der 
Rechtslage ist nicht beabsichtigt, weshalb an dem bereits in § 1 Abs. 3 des Rund-
funkstaatsvertrages durchgängig enthaltenen Maßstab des Programmbezugs im 
Medienstaatsvertrag festgehalten werden soll.
Absatz 8 Satz 1 bestimmt zur Sicherung des Medienpluralismus auch weiterhin 
abweichend von Absatz 7 die Anwendbarkeit der Vorschriften des Medienstaats-
vertrages für Medienintermediäre, Medienplattformen und Benutzeroberflächen, 
soweit sie zur Nutzung in Deutschland bestimmt sind. Mit Blick auf den unions-
rechtlichen Rahmen und die Zielrichtung der besonderen Regelungen im Medien-
staatsvertrag für Medienintermediäre, Medienplattformen und Benutzeroberflä-
chen wird mit der Anpassung ausdrücklich klargestellt, dass das in Absatz 8 zum 
Ausdruck kommende Marktortprinzip nur für die besonderen pluralismussichern-
den Bestimmungen des 2. und 3. Unterabschnitts des V. Abschnitts gilt. 
Der bisherige Absatz 9 Satz 3 wird mit Blick auf den neu eingeführten § 111a an-
gepasst.

Zu Nummer 3

In § 2 Abs. 1 Satz 3 erfolgen notwendige Anpassungen aufgrund des Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) und zur Modernisierung des Telekommunikations-
rechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz) vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858).
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In Absatz 2 Nr. 15 wird im Gesetzestext ausdrücklich klargestellt, dass Benutzer-
oberflächen Telemedien sind, mithin die für Telemedien geltenden Bestimmungen 
auch auf Benutzeroberflächen anwendbar sind.
Absatz 2 Nr. 30 ergänzt die Begriffsbestimmungen des Medienstaatsvertrages um 
eine Definition für barrierefreie Angebote. Die Formulierung „in der allgemein 
üblichen Weise, bei Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel, nach 
dem jeweiligen Stand der Technik“ macht deutlich, dass keine Pflicht besteht, 
ein Medium über diesen Standard hinaus barrierefrei anzubieten. Die Einfügung 
des Wortes „möglichst“ in die Definition trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
Möglichkeit, Angebote unbeschränkt selbständig zu nutzen, von der Art der Be-
hinderung abhängt und daher die Nutzung „ohne fremde Hilfe“ in Ausnahmefäl-
len nur mit dieser Einschränkung gewährleistet werden kann.
Menschen mit Behinderungen werden nicht definiert. Das Begriffsverständnis des 
Bundesrechts (vgl. § 2 Nr. 1 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und § 3 Behinder-
tengleichstellungsgesetz) kann jedoch zur Auslegung herangezogen werden. Da-
nach sind Menschen mit Behinderungen Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische oder geistige Beeinträchtigungen beziehungsweise Sinnesbeeinträchti-
gungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbe-
dingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können. Als langfristig gilt dabei ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate andauert.
Absatz 2 Nr. 31 ergänzt die Begriffsbestimmungen des Medienstaatsvertrages um 
eine Definition der Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen. Hiermit wird die Begriffsbestimmung aus Artikel 3 Nr. 6 der Richt-
linie (EU) 2019/882 übernommen und der Anwendungsbereich des Medienstaats-
vertrages im Verhältnis zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz abgegrenzt. Im Ver-
gleich zu Artikel 3 Nr. 6 der Richtlinie (EU) 2019/882 wird der Wortlaut an die 
Terminologie des Medienstaatsvertrages angepasst.

Zu Nummer 4

In § 3 Satz 2 werden die Allgemeinen Programmgrundsätze um die Erwartung 
ergänzt, für alle Programmangebote das Bewusstsein für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen zu schärfen. Die Ergänzung verfolgt zudem das Ziel, 
unter Wahrung der in Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes gewährleisteten 
Programmfreiheit der Veranstalter Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention 
Rechnung zu tragen. Diese ausdrückliche Bezugnahme auf Menschen mit Be-
hinderungen liegt in dieser besonderen völkerrechtlichen Bindung begründet. Die 
gesellschaftspolitische Notwendigkeit, auch andere Diskriminierungen, etwa auf-
grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion oder 
Glauben, Alter oder sexueller Orientierung, abzubauen, wird hierdurch nicht in 
Frage gestellt. 

Zu Nummer 5

In § 4 Abs. 2 erfolgen notwendige Anpassungen aufgrund des Gesetzes zur Ände-
rung des EG-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes sowie des Gesetzes über 
die Errichtung des Bundesamtes für Justiz vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1474).

Zu Nummer 6

§ 7 Abs. 1 wird um das Erfordernis ergänzt, dass den Belangen von Menschen 
mit unterschiedlichen Behinderungen Rechnung zu tragen ist. Dadurch werden 
etwa neben körperlichen auch kognitive Beeinträchtigungen erfasst. Bei der Her-
stellung der Barrierefreiheit soll den unterschiedlichen Belangen, wie sie sich auf 
Grund der verschiedenen Behinderungen ergeben, Rechnung getragen werden, 
zum Beispiel durch Gebärdensprache, Untertitelung für Gehörlose und Schwer-
hörige, gesprochene Untertitel und Audiobeschreibung (vgl. Erwägungsgrund 23 
der Richtlinie (EU) 2018/1808), aber zum Beispiel auch durch die Bereitstellung 
von Angeboten in Leichter Sprache oder die ausreichende Sprachverständlichkeit, 
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auch in fiktionalen Formaten. Die Regelung führt zu keinem Rechtsanspruch, in-
dividuell bei der Nutzung der Angebote unterstützt zu werden. 
In Absatz 2 werden die Anforderungen an die Berichtspflicht zu Maßnahmen, die 
Barrierefreiheit zu fördern, erweitert und konkretisiert. Die Pflicht der Veranstal-
ter, über Fortschritte bei der Umsetzung der Barrierefreiheit zu berichten, wird auf 
zukünftige Maßnahmen ausgeweitet. Zudem wird der Begriff der „Aktionspläne“ 
gemäß Artikel 7 Abs. 3 der AVMD-Richtlinie ausdrücklich in den Gesetzestext 
aufgenommen, ohne dass sich hieraus weitergehende Verpflichtungen als dieje-
nigen ergeben, die in Absatz 2 dargestellt sind. Die Anforderungen an die Ak-
tionspläne werden um Angaben zur „Verbindlichkeit der geplanten Maßnahme“ 
ergänzt. 
In dem neuen Absatz 3 wird die Verpflichtung für Rundfunkveranstalter aufge-
nommen, Verlautbarungen, die entsprechend den landesrechtlichen Bestimmun-
gen über das Verlautbarungsrecht verbreitet werden, den Umständen der Verlaut-
barung entsprechend barrierefrei zu gestalten, wobei landesrechtliche Regelungen 
unberührt bleiben. Die Regelung knüpft – soweit vorhanden – an die landesrecht-
lichen Bestimmungen an, die ein Verlautbarungsrecht für öffentliche Stellen vor-
sehen, und ergänzt diese durch eine Verpflichtung der Veranstalter, diese Verlaut-
barungen barrierefrei zu verbreiten. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
mögliche Zusatzkosten der Veranstalter eine Kostentragungspflicht der öffentli-
chen Stelle auslösen, ist nicht Gegenstand dieser Regelung. Die ausdrückliche 
Bezugnahme auf die Umstände der Verlautbarung stellt insbesondere klar, dass 
die Verbreitung von Notfallinformationen durch die Umsetzung der Barrierefrei-
heit nicht verzögert werden darf. Auch werden mit dieser Formulierung prak-
tisch unvermeidbare Einschränkungen, die beispielsweise im Fall von kurzfris-
tig, live übertragenen Verlautbarungen eine vollständige Barrierefreiheit verhin-
dern könnten, berücksichtigt (vgl. auch Erwägungsgrund 24 der Richtlinie (EU) 
2018/1808).

Zu Nummer 7

In § 15 Abs. 4 wird im Rahmen der Berichtspflichten Deutschlands nach Artikel 16 
Abs. 3 der AVMD-Richtlinie (sog. Quotenberichte) eine Auskunftspflicht für die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio gegenüber den zuständigen Behörden nach § 111a sowie für 
private Fernsehveranstalter gegenüber der zuständigen Landesmedienanstalt ge-
schaffen. Das weitere Verfahren bestimmt sich nach § 111a.

Zu Nummer 8

In § 16 Abs. 1 erfolgen redaktionelle Änderungen und eine Angleichung der Be-
stimmung der zuständigen Landesmedienanstalt an die Systematik des § 106.
Absatz 3 geht in der Neuregelung des § 111a auf und war daher aufzuheben.

Zu Nummer 9

§ 21 geht in den neu eigefügten §§ 99a ff. auf und war daher aufzuheben.

Zu Nummer 10

In § 29 Abs. 4 erfolgt eine Angleichung der Veröffentlichungsregeln für Hörfunk-
programme an die bereits für Telemedienangebote geltenden Vorgaben des § 32 
Abs. 7. Aufgrund der sich bereits aus den Staatsverträgen und Gesetzen über die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das Deutsch-
landradio ergebenden Beauftragung der einzelnen Hörfunkprogramme wird auf 
eine zusätzliche (hier rein deklaratorische) Veröffentlichung in den amtlichen Ver-
kündungsblättern der Länder verzichtet.
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Zu Nummer 11

In § 30 Abs. 8 werden, soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio Telemedien entsprechend 
§ 2 Abs. 2 Nr. 31 anbieten, § 99a Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, Abs. 3 Satz 1 sowie  
§ 99c Abs. 1 im Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für an-
wendbar erklärt. 

Zu Nummer 12

In § 52 Abs. 1 Satz 2 wird aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit klar-
gestellt, dass neben dem nach § 50 Satz 1 unmittelbar nur für bundesweit ausge-
richtete Angebote geltenden § 54 auch entsprechende Bestimmungen des Landes-
rechts für zulassungsfreie, jedoch nicht-bundesweit ausgerichtete Rundfunkpro-
gramme vom Grundsatz des § 52 Abs. 1 Satz 1 unberührt bleiben.

Zu Nummer 13

§ 77 Satz 5 erklärt aufgrund der Berichtspflichten nach Artikel 13 Abs. 4 der 
AVMD-Richtlinie § 15 Abs. 4 für entsprechend anwendbar. Das weitere Verfah-
ren bestimmt sich nach § 111a.

Zu Nummer 14

Der V. Abschnitt wird um einen 5. Unterabschnitt, unter dem die neuen §§ 99a bis 
99e zusammengefasst sind, erweitert.
§ 99a Abs. 1 dient der Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen nach der 
Richtlinie (EU) 2019/882. Hierzu wird entsprechend Artikel 4 Abs. 3 der Richt-
linie (EU) 2019/882 auf Anhang I Abschnitt III und Abschnitt IV Buchst. b der 
Richtlinie (EU) 2019/882 verwiesen. Sofern der Medienstaatsvertrag von „Bar-
rierefreiheitsanforderungen“ spricht, sind die Barrierefreiheitsanforderungen ge-
meint, wie sie in Absatz 1 definiert werden.
Die Barrierefreiheitsanforderungen sind indes nur dann einzuhalten, wenn die 
Anbieter hierdurch nicht unverhältnismäßig belastet werden oder es keine we-
sentlichen Änderungen des Dienstes, der Zugang zu audiovisuellen Mediendiens-
ten ermöglicht, erfordert. Hierdurch wird Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 
2019/882 umgesetzt. Wann eine solche unverhältnismäßige Belastung vorliegt, 
bestimmt sich nach Maßgabe des Anhangs VI der Richtlinie (EU) 2019/882. Im 
Rahmen der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit sind nur berechtigte Gründe zu 
berücksichtigen. Mangelnde Priorität, Zeit oder Kenntnis sind keine berechtigten 
Gründe. Für die Bewertung, ob eine unverhältnismäßige Belastung vorliegt, sind 
ferner die Erwägungsgründe 66 ff. der Richtlinie (EU) 2019/882 heranzuziehen. 
Absatz 1 Satz 3 schließt zudem das Berufen auf eine unverhältnismäßige Be-
lastung aus, wenn Anbieter nichteigene öffentliche oder private Mittel zur Ver-
besserung der Barrierefreiheit erhalten (vgl. Artikel 14 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 
2019/882). Eine grundlegende Veränderung im Sinne der Vorschrift liegt dann 
vor, wenn der Anbieter bei Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen nicht 
mehr den mit dem Dienst intendierten Zweck erreichen kann oder der Dienst, der 
den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, in seinem Wesenskern 
verändert werden würde. Dabei ist ein sehr strenger Maßstab bei der Beurteilung 
anzulegen. Mangelnde Priorität, Zeit oder Kenntnis gelten auch hier nicht als aus-
reichende Gründe, um eine grundlegende Veränderung anzunehmen.
Nach Absatz 2 müssen die Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglichen, eine Beurteilung vornehmen, ob die Ein-
haltung der Barrierefreiheitsanforderungen eine grundlegende Veränderung mit 
sich bringt oder zu einer unverhältnismäßigen Belastung führen würde. Hierdurch 
wird Artikel 14 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/882 umgesetzt.
Absatz 3 enthält Dokumentationspflichten zur Umsetzung des Artikels 14 Abs. 3 
der Richtlinie (EU) 2019/882. Danach haben die Anbieter die Beurteilungen nach 
Absatz 2 zu dokumentieren und alle einschlägigen Ergebnisse fünf Jahre, ge-
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rechnet ab der letzten Erbringung eines Dienstes, der den Zugang zu audiovisu-
ellen Mediendiensten ermöglicht, aufzubewahren. Soweit die zuständige Landes-
medienanstalt dies verlangt, müssen die Anbieter die Dokumente auch an diese 
übermitteln.
Nach Absatz 4 müssen die Anbieter erneut beurteilen, ob die Einhaltung der Bar-
rierefreiheitsanforderungen sie unverhältnismäßig belastet, wenn sie ihre Dienste 
verändern, wenn fünf Jahre vergangen sind oder sie von der zuständigen Landes-
medienanstalt hierzu aufgefordert werden. Die Regelung setzt Artikel 14 Abs. 5 
der Richtlinie (EU) 2019/882 um.
Absatz 5 nimmt in Umsetzung des Artikels 4 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2019/882 
„Kleinstunternehmen“ von dem Anwendungsbereich der Verpflichtungen der Ab-
sätze 1 bis 4 aus. Die Definition des Begriffs „Kleinstunternehmen“ wird durch 
Verweis auf die Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nr. 23 der Richtlinie (EU) 
2019/882 klargestellt.
In § 99b Abs. 1 wird die Konformitätsvermutung entsprechend Artikel 15 Abs. 1 
und Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/882 für Dienste, die den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglichen, geregelt. Die Vorschrift enthält in Absatz 1 
Buchst. a eine Vermutung zugunsten harmonisierter Normen und in Absatz 1 
Buchst. b eine Vermutung zugunsten technischer Spezifikationen und erleichtert 
den Anbietern so die Bewertung der Konformität ihrer Dienste mit den geltenden 
Barrierefreiheitsanforderungen. Der Begriff der technischen Spezifikationen ist 
im Sinne von Artikel 2 Nr. 26 der Richtlinie (EU) 2019/882 sowie den Konkreti-
sierungen nach Artikel 15 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/882 zu verstehen. So-
fern die Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, 
diesen Anforderungen genügen, wird darüber hinaus vermutet, dass auch die Sat-
zungen oder Richtlinien, die die Landesmedienanstalten nach § 99e Abs. 1 erlas-
sen können, eingehalten worden sind.
Absatz 2 legt fest, dass im Fall der Nichtkonformität die Anbieter die erforder-
lichen Korrekturmaßnahmen ergreifen müssen, um die Konformität der betref-
fenden Dienste zukünftig herzustellen. Sie müssen darüber, dass die Dienste die 
geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht einhalten, sowohl die zuständige 
Landesmedienanstalt unterrichten, als auch die zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten, in denen der Dienst erbracht wird. Dabei müssen die Anbieter aus-
führliche Angaben, insbesondere zur Nichtkonformität und zu den ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen, machen. Die Norm dient der Umsetzung von Artikel 13 
Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/882.
Absatz 3 sieht für den Fall, dass sich bei Nichtkonformität Anbieter auf eine un-
verhältnismäßige Belastung oder eine grundlegende Veränderung im Sinne des 
§ 99a Abs. 1 Satz 1 berufen, vor, dass die Anbieter entsprechende Informationen 
hierzu an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaates übermitteln müssen, in 
dem der betreffende Dienst erbracht wird. Diese Verpflichtung setzt Artikel 14 
Abs. 8 der Richtlinie (EU) 2019/882 um und dient einer effektiven Überwachung 
durch die Aufsichtsbehörden.
Absatz 4 sieht – in Umsetzung von Artikel 13 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2019/882 
– auf Verlangen der zuständigen Landesmedienanstalten eine umfassende Aus-
kunftspflicht vor, wenn dies erforderlich ist, um die Konformität eines Dienstes, 
der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, mit den Barriere-
freiheitsanforderungen zu überprüfen. Aus dem Wortlaut wird deutlich, dass die-
ser Auskunftsanspruch sich ungeachtet der Vermutungsregelung des Absatzes 1 
auf die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen aus § 99a Abs. 1 richtet. 
§ 99c Abs. 1 sieht Informationspflichten zur Barrierefreiheit von Diensten vor, die 
den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen. Die Anbieter müssen 
die genannten Informationen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
auf andere deutlich wahrnehmbare Weise der Allgemeinheit zugänglich machen. 
Mit dieser Vorschrift wird Artikel 13 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/882 um-
gesetzt. Soweit dabei nach Artikel 13 Abs. 2 Satz 2 die Informationen auch in 
„mündlicher Form“ bereitzustellen sind, genügt es, wenn die Informationen auch 
in akustisch wahrnehmbarer Art und Weise dargeboten werden.
Absatz 2 konkretisiert die inhaltlichen Anforderungen an die Informationspflicht 
und setzt die Vorgaben aus Artikel 13 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2019/882 
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in Verbindung mit Anhang V der Richtlinie (EU) 2019/882 um. Die Anforde-
rungen an die bereitzustellenden Informationen entsprechen weitgehend § 12b 
des Behindertengleichstellungsgesetzes. Nicht erforderlich ist allerdings, dass der 
Anbieter auch angibt, welche Teile des Dienstes, der den Zugang zu audiovisuel-
len Mediendiensten ermöglicht, möglicherweise nicht vollständig barrierefrei sind 
und wie die fehlende Barrierefreiheit begründet wird. Dies ist nicht erforderlich, 
weil Anbieter grundsätzlich verpflichtet sind, nur Dienste anzubieten, die eine 
vollständige Barrierefreiheit im Sinne von § 99a Abs. 1 aufweisen. Liegt ein taug-
licher Ausnahmetatbestand hierzu vor, so gelten ausschließlich und abschließend 
die Anforderungen der §§ 99a bis 99c, etwa in Bezug auf die Dokumentationen 
oder Mitteilungen an die Aufsichtsbehörden.
§ 99d setzt Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2019/882 um. Nach Absatz 1 steht 
dem Verbraucher ein subjektives Recht auf Tätigwerden der zuständigen Lan-
desmedienanstalt zu. Diese Rechte sind im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens 
geltend zu machen. Das Antragsrecht kann sich sowohl auf die Barrierefreiheits-
anforderungen aus § 99a Abs. 1 als auch auf die weiteren Anforderungen aus den 
§ 99a und § 99c beziehen. Die Maßnahmen, die die Landesmedienanstalten bei 
einem Verstoß gegen die Pflichten ergreifen, ergeben sich aus § 109. Die dem Ver-
braucher in der Folge zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe ergeben sich aus 
der Verwaltungsgerichtsordnung (Absatz 2).
Absatz 3 bestimmt, dass der Verbraucher sich im Verfahren von einem nach § 15 
Abs. 3 Behindertengleichstellungsgesetz anerkannten Verband oder einer quali-
fizierten Einrichtung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Unterlassungsklagen-
gesetz vertreten lassen kann. Der Verbraucher kann die genannten Verbände und 
Einrichtungen auch beauftragen, an seiner Stelle tätig zu werden. Die Regelung 
verzichtet also nicht auf die Notwendigkeit einer subjektiven Beschwer des Ver-
brauchers, sondern erweitert allein die Möglichkeiten ihrer Geltendmachung ent-
sprechend der auch nach § 33 Abs. 1 des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes er-
öffneten Systematik.
§ 99e Abs. 1 gibt den Landesmedienanstalten die Möglichkeit, Satzungen oder 
Richtlinien zu erlassen zur Durchführung oder Umsetzung delegierter Rechtsakte 
der Europäischen Kommission. Artikel 4 Abs. 9 der Richtlinie (EU) 2019/882 
überträgt der Europäischen Kommission die Befugnis, solche delegierten Rechts-
akte zu erlassen, um die Barrierefreiheitsanforderungen durch weitere Präzisie-
rungen zu ergänzen. Gleiches gilt für delegierte Rechtsakte, die nach Artikel 14 
Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/882 erlassen werden. Danach können die Kriteri-
en zur Beurteilung einer unverhältnismäßigen Belastung näher bestimmt werden.
Absatz 2 dient der Vorbereitung von Berichten Deutschlands an die Europä-
ische Kommission gemäß Art. 33 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/882 und setzt  
Art. 33 Abs. 2 und Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/882 in deutsches Recht um. 
Im Zusammenspiel mit § 111a wird gewährleistet, dass ein einheitlicher Bericht 
Deutschlands für alle Wirtschaftsbereiche erstellt wird, auf die sich die Richtlinie 
(EU) 2019/882 bezieht.

Zu Nummer 15

Die Überschrift des VI. Abschnitts wird entsprechend der in § 103 vorgenomme-
nen Änderungen angepasst.

Zu Nummer 16

In § 103 Abs. 1 wird entsprechend Artikel 3 der AVMD-Richtlinie klargestellt, 
dass neben der bereits bislang genannten Weiterverbreitung von bundesweit emp-
fangbaren Fernsehprogrammen, die in rechtlich zulässiger Weise in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union in Übereinstimmung mit Artikel 2 der 
AVMD-Richtlinie veranstaltet werden, auch die freie Erstverbreitung dieser Fern-
sehprogramme gewährleistet ist. Anstelle des Begriffs „freier Empfang“ wird da-
bei umfassend von „Verbreitung“ gesprochen, um eine begriffliche Vermischung 
mit der Unterscheidung zwischen Free- und Pay-TV zu vermeiden. Gleichzeitig 
wird der Begriff „Angebote“ jeweils durch das Wort „Fernsehprogramme“ ersetzt. 
Hierdurch wird eine Abgrenzung erreicht zu Hörfunkprogrammen, die nicht in 
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den Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie fallen, sowie zu den Vorgaben des 
§ 3 des Telemediengesetzes für Telemedien.
In Absatz 2 wird der Katalog möglicher Untersagungsgründe um die Vorausset-
zungen des § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2 und 3 ergänzt, um insbesondere dem 
verfassungsrechtlich vorgesehenen Staatsfernegebot im Rundfunk Rechnung zu 
tragen.

Zu Nummer 17

In § 104 Abs. 1 Satz 3 werden die Landesmedienanstalten als die Stelle benannt, 
die im Anwendungsbereich der § 99a bis § 99e die Aufgaben der zuständigen 
Behörde nach Artikel 23 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/882 wahrnehmen und hie-
rüber die Öffentlichkeit in geeigneter und barrierefreier Form informieren. Absatz 1 
Satz 3 dient der Umsetzung von Artikel 23 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/882. 
In Absatz 1 Satz 4 wird die Unzuständigkeit der Landesmedienanstalten für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch für deren Dienste, die den Zugang zu audio-
visuellen Mediendiensten ermöglichen, klargestellt.

Zu Nummer 18

In § 105 Abs. 1 Nr. 8 und 9 erfolgt eine Klarstellung in der Aufgabenzuweisung 
an die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) bei der Aufsicht über Me-
dienplattformen. Zweck der ZAK ist insbesondere bei bundesweiten Angeboten 
eine einheitliche Aufsichtspraxis im gesamten Bundesgebiet zu gewährleisten. 
Hierfür besteht bei rein regionalen und lokalen Medienplattformen, die Hörfunk- 
und Fernsehprogramme ausschließlich terrestrisch verbreiten, im Sinne des § 81 
Abs. 6 keine Veranlassung. Dies wird klargestellt. Gleiches gilt für die die Gre-
mienvorsitzendenkonferenz (GVK) betreffende Klarstellung in Absatz 2 Satz 1.
Mit der Einfügung einer neuen Nummer 11a werden die Organzuständigkeiten 
der ZAK um die Aufsicht über bundesweit angebotene Dienste, die den Zugang 
zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, und über die Einhaltung der An-
forderungen nach den § 99a bis § 99d erweitert. Mit dieser Bestimmung wird eine 
einheitliche Aufsichtspraxis gewährleistet.

Zu Nummer 19

§ 109 Abs. 6 verpflichtet die Landesmedienanstalten, geeignete Verfahren zu ent-
wickeln, einzuführen und zu aktualisieren, um die Übereinstimmung der Dienste, 
die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, mit den Anfor-
derungen der § 99a bis § 99d sowie den hierzu erlassenen Satzungen oder Richt-
linien der Landesmedienanstalten zu kontrollieren, Beschwerden wegen Verstö-
ßen gegen diese Vorschriften nachzugehen und die Durchführung der von den 
Anbietern ggf. vorzunehmenden notwendigen Korrekturmaßnahmen zu kontrol-
lieren. Absatz 6 setzt Artikel 23 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2019/882 um.

Zu Nummer 20

In § 111 Abs. 1 wird die veraltete Bezeichnung „Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation“ durch die nach § 1 Satz 1 des Gesetzes über die Bundesnetz-
agentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen korrekte 
Bezeichnung „Bundesnetzagentur“ ersetzt.

Zu Nummer 21

Mit dem neu eingeführten § 111a werden die Zuständigkeiten und Verfahren zur 
Koordinierung rechtsverbindlicher Berichtspflichten gegenüber Stellen der Euro-
päischen Union, zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen Organi-
sationen im Anwendungsbereich des Medienstaatsvertrages festgelegt. Solche Be-
richtspflichten finden sich inzwischen in vielen medienrelevanten Unionsrechts-
akten, aber auch im Rahmen internationaler Verträge. Beispielhaft seien hier 
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Artikel 16 Abs. 3 sowie Artikel 13 Abs. 4 der AVMD-Richtlinie und Artikel 31 
Abs. 6 und Artikel 33 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/882 genannt. Als Behörde 
im Sinne des § 16 Abs. 2 wurde mit Beschluss der Konferenz der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder vom 30. Juni 1994 die Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz bestimmt, die nach Satz 3 bis zu einer anderen Entscheidung zu-
ständige Behörde nach Satz 1 ist.

Zu Nummer 22

In § 115 Abs. 1 werden die durch die materiell-rechtlichen Neuregelungen und An-
passungen des Medienstaatsvertrages notwendigen Folgeänderungen im Bereich der 
Ordnungswidrigkeiten nachvollzogen. Die Einfügung von Absatz 1 Satz 2 Nr. 47a 
bis 47d setzt Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2019/882 um. 

Zu Nummer 23

§ 121a setzt Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2019/882 um und regelt die Über-
gangsbestimmungen, die für die Anbieter von Diensten gelten, die den Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen. 
Absatz 2 setzt Artikel 32 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2019/882 um und ermöglicht 
es den Anbietern von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiens-
ten ermöglichen, während eines Übergangszeitraumes bei der Erbringung ihrer 
Dienste weiterhin Produkte einzusetzen, die sie vor dem 28. Juni 2025 bereits ein-
gesetzt haben, sofern diese Produkte zur Erbringung dieser oder ähnlicher Dienste 
rechtmäßig eingesetzt wurden. Dies ist geboten, um den Anbietern ausreichend 
Zeit zu lassen, ihre Dienste an die neuen Barrierefreiheitsanforderungen anzu-
passen, und verringert so den Aufwand und die Kosten. Wenn Anbieter allerdings 
während dieses Zeitraumes ein Produkt ersetzen, das im Folgenden für die Er-
bringung der Dienste eingesetzt wird, gilt Absatz 2 nicht, weil in diesem Fall nicht 
„weiterhin“ ein Produkt eingesetzt wird.

Zu Nummer 24

In Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 des Medienstaatsvertrages) Nr. 8 und in 
Anlage (zu § 33 Abs. 5 Satz 1 des Medienstaatsvertrages) Nr. 8 erfolgen notwen-
dige Anpassungen aufgrund des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes.

II.
Begründung zu Artikel 2

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

A. Allgemeines

Artikel 2 des Staatsvertrages enthält notwendige Anpassungen des Jugendmedi-
enschutz-Staatsvertrages an das Zweite Gesetz zur Änderung des Jugendschutz-
gesetzes vom 9. April 2021 (BGBl. I S. 742), Klarstellungen zum territorialen 
Anwendungsbereich des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages sowie redaktionelle 
Korrekturen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Nummer 1

In § 2 Abs. 1 wird der Anwendungsbereich des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages für Anbieter von Video-Sharing-Diensten im Sinne der AVMD-Richtlinie 
klargestellt. Entsprechend § 1 Abs. 7 und 8 Satz 3 des Medienstaatsvertrages be-
stimmt sich dabei der Sitz des Anbieters grundsätzlich nach den Vorschriften des 
Telemediengesetzes.
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Zu Nummer 2

In § 4 Abs. 1 und 2 erfolgen notwendige Anpassungen aufgrund des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes vom 9. April 2021 (BGBl. I  
S. 742), nachdem dort in § 18 des Jugendschutzgesetzes die vormalige Untertei-
lung der Liste jugendgefährdender Medien in die Teile A, B, C und D durch eine 
neue Systematik ersetzt wurde. 

Zu Nummer 3

In § 24 Abs. 1 werden die durch die materiell-rechtlichen Neuregelungen und An-
passungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages notwendigen Folgeänderun-
gen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nachvollzogen.
In Absatz 1 Nr. 5 und 6 werden Verweisungsfehler aus dem Staatsvertrag zur Mo-
dernisierung der Medienordnung in Deutschland korrigiert. 

III.
Begründung zu Artikel 3

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

Artikel 3 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und 
zur Neubekanntmachung des Staatsvertrages.
In Absatz 1 wird klargestellt, dass der in Artikel 1 geänderte Medienstaatsver-
trag sowie der in Artikel 2 geänderte Jugendmedienschutz-Staatsvertrag nach den 
dort jeweils geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt werden können. Der 
Medienstaatsvertrag sowie der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag behalten durch 
diesen Staatsvertrag weiterhin ihre Selbständigkeit. Deshalb ist in Artikel 3 dieses 
Staatsvertrags eine gesonderte Kündigungsbestimmung nicht vorgesehen.
Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass der Staatsvertrag am Tag nach der Hinterlegung 
der letzten Ratifikationsurkunde in Kraft tritt. Satz 2 ordnet an, dass dieser Staats-
vertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. Dezember 2022 nicht alle Rati-
fikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt sind. Der Medienstaatsver-
trag sowie der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag behalten in diesem Fall in ihrer 
bisherigen Fassung ihre Gültigkeit.
Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern 
durch die Staatskanzlei der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mitgeteilt wird.
Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, die in den Artikeln 1 
und 2 geänderten Staatsverträge in der nunmehr gültigen Fassung bekannt zu  
machen. Eine Verpflichtung zur Neubekanntmachung besteht nicht.
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